
 

 

Ab 1. April 2025 können auch TV-Forst-Beschäftigte im 

Freistaat Bayern Entgeltumwandlung zum Zwecke des 

Leasings eines Fahrrads nutzen. Die IG BAU vereinbarte 

dazu den TV-Fahrradleasing Forst Bayern. 

Im Zuge der Tarifrunde 2023 zum TV-Forst hatte sich die IG 

BAU mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf 

die Übernahme der Regelung im TV-L zur Entgeltumwand-

lung zum Fahrradleasing verständigt. Aufgrund eines 

landesbezirklichen Tarifvertrags zwischen ver.di und dem 

Freistaat Bayern waren die bayerischen TV-Forst-Beschäf-

tigten zunächst vom Fahrradleasing ausgeschlossen. 

Nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen mit der TdL 

im Herbst 2024 hat die IG BAU Verhandlungen mit dem 

Freistaat Bayern zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des 

Leasings von Fahrrädern für TV-Forst-Beschäftigte aufge-

nommen. Der TV-Fahrradleasing Forst Bayern tritt zum 

1. April 2025 in Kraft. Ein früherer Zeitpunkt zum Inkraft-

treten war aus technischen Gründen nicht möglich, weil die 

Umsetzung des Fahrradleasings einer gewissen Vorberei-

tungszeit bedarf. 

TV-Fahrradleasing Forst Bayern: 

 Bayerische TV-Forst-Beschäftigte in einem ungekündig-

ten Arbeitsverhältnis, das noch mindestens drei Jahre 

andauert, mit Wohn- und Dienstort in der BRD, haben 

Anspruch auf die Entgeltumwandlung zum Fahrrad-

leasing. Dies gilt auch für Beschäftigte, deren Arbeits-

verhältnis aufgrund winterlicher Arbeitsunterbrechung 

vorübergehend unterbrochen sein kann. 

 Ausgeschlossen sind Beschäftigte, die von einer Pfän-

dung oder einem Insolvenzverfahren betroffen sind, 

sowie geringfügig Beschäftigte. 

 Dem/der Beschäftigten muss die Entgeltumwandlung 

zum Leasing eines Fahrrades angeboten werden, die 

Nutzung des Angebots ist ihm/ihr freigestellt. Dem/der 

Beschäftigten kann nur jeweils ein Fahrrad überlassen 

werden. 

 Der Leasingvertrag umfasst ein Fahrrad im Sinne des 

Paragrafen 69a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

und verpflichtende Zusatzleistungen, wie zum Beispiel 

Vollkaskoversicherung, Mobilitätsgarantie und Inspek-

tion. Weitere Zusatzleistungen, die fest mit dem Fahrrad 

verbunden sein müssen, können geleast werden. 

 Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung beträgt 

7.000 Euro und ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

Er muss mindestens 750 Euro betragen. 

IG Bauen-Agrar-Umwelt – die Forstgewerkschaft 

Eine starke Gemeinschaft für die Beschäftigten und 

Beamtinnen/Beamten in Forst und Naturschutz. 
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